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Bekanntmachung *)
über die D Änderung ^Aufstellung eines

El Bebauungsplanes D Grünordnungsplanes

Der l-l Stadtrat U Marktgemeinderat ^ Gemsinderat ll
Gemeinde Neuhaus a. inn

der/de-r hat am 03. 0<<". ZOZ

die LJ Änderung ̂Aufstellung des ^Bebauungsplanes D Grünordnungsplanes Nr.
für das Gebiet ,j

3o. qe<"^c^-(^ ö^'
«sj

als Satzung beschlossen.

Dieser Plan

ledurfte keiner Genehmigung.

l_l ist vom / von der

mit Schreiben vom Nr. genehmigt worden.

gilt gemäß § 10 Abs. 2i. V. m. §6 Abs. 4 Satz 4 des Baugesetzbuches als genehmigt.
II.

Der Plan i. d. F. vom v/u . i/ *+. &.u^ 7- _ ^^ gg^, Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
in AT^Aü5~ ^eR. Cie-H^i^j^g'

Vß-^ us- A. /AJIJ

Zimmer Nr. ül>3 auf Dauer während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen werden.

Der geänderte Bebauungsplan/Grünordnungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

III.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des §215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verietzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des §214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Ftächennutzungsplanes und

3. nach §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb e" ws JahroS seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind.

Der Sachverhalt, der die Verietzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht mnerhalb'von'drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten'sind, die Fälligkeit des Anspmches herbeiae-
führt wird.
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Unterschrift, Dienstbezeichnung

Amtliche Bekanntmachung durch Niederiegung der Satzung und Bekanntgabe der Niederlegung mittels Anschlag;

An die Amtstafel angeheftet am ^' ̂ '- 2f>i H Die Änderung des &S Bebauungsplanes l_t Grünordnungsplanes

Abgenommen am ist somit am in Kraft getreten.

Datum

) Das jeweils Zutreffende ist angekreuzt

Unterschrift, Dienstbezeichnung

610/520 (10)


